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Abnahmekontrolle EEA- Anlagen
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NIV Art. 35 Abs. 3 und 4

Bisher: Abnahmekontrolle innerhalb von zwei Monaten

Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine Energieerzeugungsanlage mit Verbindung zu
einem Niederspannungsverteilnetz oder eine elektrische Installation mit einer
Kontrollperiode von weniger als 20 Jahren gemäss Anhang, so veranlasst er 
innerhalb von sechs Monaten eine Abnahmekontrolle durch ein unabhängiges Kontrollorgan
oder eine akkreditierte Inspektionsstelle. Er reicht innerhalb dieser Frist den
Sicherheitsnachweis der Netzbetreiberin oder, bei Installationen nach Artikel 32 Absatz 2,
dem Inspektorat ein.



Installationsarbeiten ohne Bewilligung
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NIV Art 16 

Folgende Personen benötigen keine Installationsbewilligung für Installationsarbeiten in von
ihnen bewohnten oder in ihrem Eigentum stehenden Wohnräumen und in den zugehörigen
Nebenräumen:

a. fachkundige Personen nach Artikel 8;

b. kontrollberechtigte Personen nach Artikel 27 Absatz 1;

c. Elektroinstallateure EFZ;

d. Montage-Elektriker EFZ, die befähigt sind, die Erstprüfung durchzuführen.



Schema 3 Installationen
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Schema 3 Installationen
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Schutz vor Cyberbedrohungen
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StromVV:

Mindestanforderungen für den Schutz vor Cyberbedrohungen für:

- die Netzbetreiber

- die Erzeuger, mit Ausnahme der Kernkraftwerksbetreiber, und die Speicherbetreiber, 
sofern sie Anlagen mit einer Leistung von insgesamt mindestens 100 MW betreiben und 
diese über ein einziges System steuern können

- die Dienstleister, die dauerhaft steuern können



Sicherheitsnachweise nach Konkursen
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ESTI Weisung Nr. 607: Elektrische Installationen auf 
Schiffen und Landanschluss (WE Schiffe)
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Ergänzungen und Änderungen 
Netzanschlussbedingungen MS + NS
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Ergänzungen und Änderungen Netzanschlussbedingungen MS
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- Ansätze Netzanschlussbeiträge angepasst per 1. Mai 2024.

- Steuerung von Flexibilitäten: Ladestation für Elektrofahrzeuge 

- Bemessung Anschlussüberstromunterbrecher
Unbegründet hohe Anschlussüberstromunterbrecher müssen reduziert werden:

 Bsp: Überbauung mit 3 MFH (24 Whg) und 8 DEFH -> gewünschte Sicherung 400A! 
Dies hätte ein massiver Netzausbau zur Folge (Neue Trafostation). 200 A reichen aus.

- Einführung Netzkostenbeitrag elektrische Speicheranlagen ab kumulierter 
Scheinleistung von 400kVA ab 1. Januar 2025

Ergänzungen und Änderungen Netzanschlussbedingungen NS
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Zähleranschlussklemme: Bei Direktmesseinrichtungen für Gewerbe- und 
Industriebezüger müssen Zählersteckklemmen 80A montiert und angeschlossen 
werden. Bitte Montagehinweis der 80A-Zählersteckklemme beachten. 

 Zugelassene Produkte:
 Hager Zählersteckklemme 80A  KJD080C1 

           3~ AC, 80 A
 

 Seidl Zähleranschlussklemme SL-….. 80 (128) A-1N 
 

Ergänzungen Netzanschlussbedingungen NS
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Prozess Stand heute

1.  Mindestens 6 Monate vor Fälligkeit wird der oder die Eigentümer 
angeschrieben

2. Nach Ablauf der Fälligkeit erhalten die Eigentümer einer erste Erinnerung mit 
einer Frist von drei Monaten

3. Nach Ablauf dieser Frist von drei Monaten erinnern wir den Kunden ein letztes 
Mal. Er erhält eine Frist von 2 Monaten.

4. Nach Versand der zweiten Erinnerung kann der Eigentümer eine 
Fristverlängerung bis max.1 Jahr nach Fälligkeit beantragen

5. Dieser Antrag wird ausschliesslich durch uns Sicherheitsberater geprüft und 
falls möglich stattgegeben.

Prozess Periodische Kontrolle
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Prozess ab 1. November 2024

1.  Mindestens 6 Monate vor Fälligkeit wird der oder die Eigentümer 
angeschrieben

2. Nach Ablauf der Fälligkeit erhält der Eigentümer ein erstes Schreiben mit 
einer Frist von 6 Monaten

3. Nach Ablauf dieser Frist versenden wir eine letzte Erinnerung mit der 
Endfrist

 Es werden keine Fristverlängerungen mehr erteilt, da die max. Frist von
 einem Jahr bereits ausgeschöpft ist.

Prozess Periodische Kontrolle
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Neubau EFH

Beispiele Qualitätskontrolle von Elektroinstallationen
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Beispiele Qualitätskontrolle von Elektroinstallationen
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Ersatz Elektroverteilung und Installation Wärmepumpe

Beispiele Qualitätskontrolle von Elektroinstallationen
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Beispiele Qualitätskontrolle von Elektroinstallationen
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Beispiele Qualitätskontrolle von Elektroinstallationen
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St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 
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Besten Dank für Ihre Teilnahme
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